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(54) Bezeichnung: Mikrotaster und Verfahren zur Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Mikro-
taster, der zumindest einen Kraftsensor aufweist, bevorzugt
zwei oder drei Kraftsensoren aufweist, die orthogonal zuein-
ander angeordnet und in einer Reihe miteinander verbunden
sind, wobei jeder Kraftsensor zwei in einem Abstand paralle-
le Wandelemente aufweist, die jeweils zwei einstückig aus-
gebildete Festkörpergelenke haben, an denen die Wandele-
mente parallel zueinander schwenkbar sind
































